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Merkblatt für Sachverständigenprüfungen von Brandmeldeanlagen  
 
 
Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin, 
 
Sie haben mich mit der Prüfung Ihrer Brandmeldeanlage beauftragt.  
 
Dafür bedanke ich mich  recht herzlich.  
 
Um einen reibungslosen Prüfablauf zu gewährleisten, bitte ich Sie folgende Punkte zu 
beachten: 
 
Zur Sachverständigenprüfung der BMA sind (wenn möglich schon im voraus) folgende 
Unterlagen vorzulegen: 
 

� Baugenehmigung 
� Brandschutzkonzept/Brandschutznachweis 
� Brandmeldeanlagenkonzept nach DIN 14675 mit Alarmorganisation                    

(Muster siehe Anhang) 
� Anlagendokumentation nach DIN VDE 0833 
� Inbetriebsetzungsprotokoll nach DIN 14675 

 
Der Betreiber der BMA ist über die Anlagenprüfung rechtzeitig in Kenntnis zu setzen und mit 
ihm die Zeiten für die Alarmierungen abzustimmen.  
(Erfahrungsgemäß gibt es beim Signalgebertest immer wieder Probleme und unerwünschte 
Reaktionen von nicht informierten Personen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vom begleitenden Techniker bitte ich folgende Punkte zu beachten und vorzubereiten, um 
ihm unnötige zusätzliche Wege zum Servicefahrzeug oder gar zur Firma zu ersparen: 
 

� Sind Schlüssel/Transponder für alle zu prüfenden Räume vorhanden? (ggf. 
Generalschlüssel besorgen.) 

� Prüfgeräte für Rauchmelder mit ausreichend Prüfgas (ggf. Ersatzflasche) mitnehmen 
� Prüfgeräte für Wärmemelder (wenn installiert)  --> Akku für Prüfgerät geladen? ggf. 

Ersatzakku mitnehmen  
� Bei Lichtstrahlrauchmeldern: Verdunklungsfächer mit Teleskopstange mitnehmen 
� Bei RAS-Meldern: geeignetes Testgerät mitnehmen 
� Bei Zwischendeckenmeldern: passende Leiter und Hilfswerkzeug für die Öffnung von 

Revisionsklappen mitnehmen. 
� Wenn Zwischendeckenmelder bei größeren Anlagen geprüft werden müssen, ist ggf. 

ein zusätzlicher Techniker einzuplanen, da das Tragen von Leiter, 
Feuerwehrlaufkarten, Teleskopstange, Prüfgerät, Dokumentation etc. auf Dauer etwas 
umständlich und anstrengend werden kann.  

 
Bei Beachtung der vorgenannten Punkte, sollte einer zügigen Abnahme nichts mehr im 
Wege stehen. Vom optimalen Zeitrahmen werden Errichterfirma und Sachverständiger 
gleichermaßen profitieren.  
 
 

 
 

Ihr Sachverständigenbüro 
     Dipl.-Ing. (FH) Erik Schneider 

 
 
 

 
 
 
 
     



Gilt sinngemäß auch für andere Bundesländer







BMA: VDE 0833-2/Punkt 6.5
SAA:  VDE 0833-4/Punkt 6.2.8



(bitte 14 Tage vor der SV-Prüfung zusenden)
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